
 

B E S C H L U S S 
 

über das Ergebnis der Sitzung des Kreisausschusses am 08.06.2022 im Sitzungssaal des 
Kreishauses in Euskirchen, Jülicher Ring 32 

 
 
 
 

TOP 17 
Änderung des Taxentarifes vom 10.04.2021 

V 273/2022 
 
 Frau Stolz führt aus, dass man diese, im Fachausschuss 

vertagte, Vorlage in der Fraktion beraten habe und man dieser in 
der heutigen Sitzung zustimmen könne. Sie bitte jedoch darum, 
bei der Wiedervorlage des Taxentarifs in der nächsten 
Sitzungsrunde eine vergleichende Übersicht der Tarife der 
Nachbarkommunen als Anlage der Vorlage beizulegen.  
 
Herr Waasem erklärt, dass die Änderung des Taxentarifes gem. 
des Beschlussvorschlages für erst einmal drei Monate 
vorgesehen sei. In diesen drei Monaten gelte der aktuelle 
Tankrabatt, welcher auch von den Taxiunternehmen genutzt 
werden könne. Die SPD-Fraktion tue sich, aufgrund eben dieses 
Tankrabattes, schwer, eine Erhöhung des Taxentarifes 
mitzutragen. Man möge den dreimonatigen Tankrabatt abwarten, 
um danach über die weitere Preisgestaltung zu diskutieren. Aus 
diesem Grund könne die SPD-Fraktion diese Vorlage derzeit 
nicht mittragen. 
 
Herr Schorn erläutert, dass der Kompromissvorschlag der 
Verwaltung deutlich unter dem liege, was von Seiten der 
Fachvereinigung gefordert wurde. Er ergänzt, dass das 
Taxifahren im Kreis Euskirchen recht teuer sei. Er hinterfragt die 
veraltete Vorgehensweise in Form der Beschlussfassung der 
Taxentarife durch den Kreistag und plädiere dafür, dass sich die 
Preise am Markt bilden mögen.  
 
Herr Grutke führt aus, dass der derzeitige Tankrabatt verpuffe. 
Man könne die vorgeschlagene dreimonatige Lösung mittragen. 
Er ergänzt zu den Ausführungen des Herrn Schorn, dass die 
Politik kein Fachverband sei um mit entsprechender fachlicher 
Expertise diese Regelungen zu treffen. Die aktuelle Gesetzeslage 
gebe dieses Vorgehen jedoch vor. 
 
Der Kreisausschuss empfiehlt folgende Beschlussfassung: 
 
Der Kreistag beschließt, die 15. Verordnung vom 14.04.2021 
über die Festsetzung von Beförderungsentgelten für den Verkehr 
mit den im Kreis Euskirchen zugelassenen Taxen (Taxentarif) 
entsprechend der Anlage 1 zu ändern. 
 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich, bei vier Gegenstimmen 
(SPD) 
 
 

 

 

 


	B E S C H L U S S



